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sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher-
heitsrats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom
27. September 1968,

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalse-
kretär gemäß ihrer Resolution 65/99 vom 10. Dezember 2010
vorgelegt hat40,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
kommissars des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
tinaflüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 201041,

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das
durch die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feind-
seligkeiten verursacht wurde,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmun-
gen der Prinzipienerklärung vom 13. September 1993 über
vorübergehende Selbstverwaltung42, die sich auf die Modali-
täten für die Aufnahme von Personen beziehen, die 1967 ver-
trieben wurden, und besorgt darüber, dass der vereinbarte
Prozess bisher noch nicht in Gang gesetzt wurde,

1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindselig-
keiten vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebe-
nen Personen auf Rückkehr in ihre Wohnstätten oder an ihre
früheren Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Ge-
bieten;

2. unterstreicht die Notwendigkeit einer beschleu-
nigten Rückkehr der vertriebenen Personen und fordert die
Einhaltung des von den Parteien in Artikel XII der Prinzipien-
erklärung vom 13. September 1993 über vorübergehende
Selbstverwaltung42 vereinbarten Mechanismus für die Rück-
kehr der vertriebenen Personen;

3. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen
des Generalkommissars des Hilfswerks der Vereinten Natio-
nen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in die-
sem Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967
und späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind
und dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Not-
standsmaßnahme im Rahmen des praktisch Möglichen auch
weiterhin humanitäre Hilfe zu gewähren;

4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen so-
wie an Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügi-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische
Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
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chen Resolutionen, namentlich ihre Resolution 65/100 vom
10. Dezember 2010,

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Resolutio-
nen des Sicherheitsrats,

nach Behandlung des Berichts des Generalkommissars
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 201044,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

214

Fortschritte, die von der Regierung Libanons, den Gebern,
dem Hilfswerk und den sonstigen beteiligten Parteien erzielt
wurden, und der anhaltenden Anstrengungen zur Unterstüt-
zung der betroffenen und vertriebenen Flüchtlinge und unter-
streichend, dass zusätzliche Finanzmittel benötigt werden,
um den Wiederaufbau des Lagers abzuschließen und die Ver-
treibung seiner siebenundzwanzigtausend Bewohner unver-
züglich zu beenden,

im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die das Hilfswerk
dabei leistet, dem palästinensischen Volk, insbesondere den
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8. lobt das Hilfswerk außerdem für die Weiterfüh-
rung seiner Reformmaßnahmen und fordert es nachdrücklich
auf, weiter möglichst effiziente Verfahren anzuwenden, um
die Betriebs- und Verwaltungskosten zu senken und die Res-
sourcen bestmöglich einzusetzen;

9. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Stärkung der Managementka-
pazität des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
tinaflüchtlinge im Nahen Osten54 und fordert ferner alle Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, ihren Vorschlag, der General-
sekretär solle die institutionelle Stärkung des Hilfswerks
durch die Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem ordentli-
chen Haushalt der Vereinten Nationen unterstützen, sorgfäl-
tig zu prüfen;

10. unterstützt die Bemühungen des Generalkommis-
sars, Personen in dem Gebiet, die infolge der jüngsten Krisen
in den Einsatzgebieten des Hilfswerks zu Binnenvertriebenen
geworden sind und dringend fortlaufende Hilfe benötigen, als
zeitweilige Notstandsmaßnahme im Rahmen des praktisch
Möglichen auch weiterhin humanitäre Hilfe zu gewähren;

11. begrüßt die Fortschritte, die das Hilfswerk beim
Wiederaufbau des Flüchtlingslagers Nahr el-Bared im nördli-
chen Libanon bisher erzielt hat, und fordert, seinen Wieder-
aufbau zügig abzuschließen, den infolge der Zerstörung des
Lagers im Jahr 2007 Vertriebenen fortlaufende Hilfe zu ge-
währen und ihr anhaltendes Leid zu lindern, indem die Zusa-
gen erfüllt werden, die auf der am 23. Juni 2008 in Wien ab-
gehaltenen Internationalen Geberkonferenz für die Wieder-
herstellung und den Wiederaufbau des palästinensischen
Flüchtlingslagers Nahr el-Bared und der vom Konflikt betrof-
fenen Gebiete des nördlichen Libanon gegeben wurden;

12. legt dem Hilfswerk nahe, in enger Zusammenar-
beit mit den anderen zuständigen Institutionen der Vereinten
Nationen weitere Fortschritte im Hinblick darauf zu erzielen,
bei seiner Tätigkeit den Bedürfnissen und Rechten von Kin-
dern, Frauen und Menschen mit Behinderungen im Einklang
mit dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes55, dem
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau56 beziehungsweise dem Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen57 Rech-
nung zu tragen;

13. lobt in dieser Hinsicht die Initiative „Sommerspie-
le“ des Hilfswerks, in deren Rahmen Freizeit-, Kultur- und
Bildungsaktivitäten für Kinder im Gazastreifen angeboten

werden, und fordert in Anerkennung ihres positiven Beitrags
die uneingeschränkte Unterstützung der Initiative;

14. bekundet ihre Besorgnis über die Verlegung der
internationalen Bediensteten des Hilfswerks aus dessen
Amtssitz in Gaza-Stadt und über die Unterbrechung der Tä-
tigkeit am Amtssitz aufgrund der Verschlechterung und Insta-
bilität der Lage vor Ort;

15. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Be-
stimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten48 in vollem
Umfang einzuhalten;

16. fordert Israel außerdem auf, sich zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks, des Schut-
zes seiner Institutionen sowie der Sicherung seiner Einrich-
tungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, an die Artikel 100, 104 und 105 der
Charta der Vereinten Nationen und an das Übereinkommen
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen46

zu halten;

17. fordert die Regierung Israels nachdrücklich auf,
dem Hilfswerk alle Transitgebühren und sonstigen finanziel-
len Verluste, die ihm durch die von Israel auferlegten Verzö-
gerungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und
des Zugangs entstanden sind, zügig zurückzuerstatten;

18. fordert Israel auf, insbesondere die Behinderung
der Bewegungsfreiheit und des Zugangs der Mitarbeiter,
Fahrzeuge und Versorgungslieferungen des Hilfswerks und
die Erhebung von Steuern, zusätzlichen Gebühren und Abga-
ben, die nachteilige Auswirkungen auf die Tätigkeit des
Hilfswerks haben, zu beenden;

19. fordert Israel erneut auf, die Einschränkungen, die
die Einfuhr der notwendigen Baumaterialien und Versor-
gungsgüter für den Wiederaufbau und die Instandsetzung
Tausender beschädigter oder zerstörter Flüchtlingsunterkünf-
te und für die Durchführung ausgesetzter ziviler Infrastruk-
turprojekte in den Flüchtlingslagern im Gazastreifen behin-
dern, vollständig aufzuheben, und nimmt in dieser Hinsicht
gleichzeitig von der Aufnahme mehrerer Projekte Kenntnis;

20. ersucht den Generalkommissar, die Ausstellung
von Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren
Nachkommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzu-
setzen;

21. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Fort-
schritten, die das Hilfswerk bei der Modernisierung seiner
Archive im Rahmen des Flüchtlingsaktenprojekts für die
Palästinaflüchtlinge erzielt hat, insbesondere vom Abschluss
der ersten Phase, und legt dem Generalkommissar nahe, die
restlichen Komponenten des Projekts möglichst rasch abzu-
schließen und der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung über die erzielten Fortschritte Bericht zu
erstatten;

22. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
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werks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusammenar-
beit mit den zuständigen Organisationen auch künftig zur
Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die


